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Bericht 
des Finanz- und Budgetausschusses 

über die Regierungsvorlage (21 der Beila-
. gen): Bundesgesetz über eine Zusatzbestim

mung zu Art. 57 § 1 CIM, Art. 53 § 1 CIV 
und Art. 21 des Zusatz·übereinkommens zur 
CIV über die Haftung der Eisenbahn für 
Tötung und Verletzung. von Reisenden 

(Goldfranken-Berechnungsgesetz ) 

n~e internationalen übereinilwffimen CIM! 
CIV UIlJd Zusatzübereinkommen zur CIV en~hal
tlen jelWeils cLie 'Besnimmung, daß aLs Franken im 
Sinrue dieser 'Über,einkommen Golidfrank,en im 
Gemicht von 10/31 Gramm und 0,900 Feinge
ha:lt geLben. 

D~ese Besnimmung hat ihren Zweck, die in 
den Übel'1einkommen genannten' Beträge für 
Konventionalstr3lfen, Hrltmngshöchstgrenzen u. a. 
in einer im Wien möglichst stahilen änternationa
len Währutligseinheit aUSZIUdfiiicken, bis vor kur
zer Zeit zufriedenstellend erfüllt und war da
durch, ,daß es eine offizielle Gol,dnoüerung gab, 
ohne Schwli:el'1igkieitenanwendbar. . 

Die in den letzten Jahren aufgetretenen Er
schütttll1UJngen im ~nternanionalen Währun'gS
sy&tlem, ~erbunden mit einem weitgehenden Ab
gehen von der Goldparität, ha:ben dazm geführt, 
,daß die Umrech'nung nur noch über den Frei
marktpl'eis des Goldes mögLich g'eJWesen wäre. 

Es er,gilbt !Sich sohin die Situation, daß eine 
rechtlich einwandfl'1eie und praktisch sinnvolle 
Anwendung von BestimmUlIlgen der überein-

Mondl 
Beridltersta tter 

kommen, ,die Goldfrankenbeträ.ge enthalten, 
derzeit nicht möglich ist. 

Es besuehen daher bei den Vertra.gslSta3lten der 
übereinkommen B,estrebung'en, den Goldfranken 
im R:ahmen der nächs,ten ordentLichen Revnsion 
durch eine anldere intel1lllationale W,ä.hrung~cin
hent zu ersetzen. Bis dahin sollen die V,ertrags
staaten die Umrechnung des GoMfrankens provi
sorisch durch . eine sta,atlidue Zusatzbesuimmung 
re~eln. 

Der vorliegende Gesetzentwurf weht daher vor, 
·daß der in den internationalIen üherelinkommen 
CIM/CIV und Zusatzübe!\einkommen zur CIV 
vorgesehene Goldfranke~ in österreichische 
SChilling Ülber die Sondewiehungsrechte des 
Innernationa!len WährungsfOlIllds umzuliechnen ist, 
woben ·drei GoLdfranken einem Sonderziehungs
recht ,entlSprechen. 

Der Frinanrz- und BudgetalUSOChuß hat den vor
liegienden Gesetzentwurf ,in seiner Sitzung am 
29. Juni 1979 in Verhandlung genommen. 
Bei der Abstimmung wurde der Gesetzentwurf 
mit Stimmeneinhelligkeit angenommen. 

Der Fän:lJnrz- und Budgetausschuß stellt somit 
den An t l' a g, der N3Inion3llrat wolle dem von 
,der B<undes!\egierung VOl'1gel{lgltien GesetlZentwlUrr 
(21 der Beilagen) die verfaSiSU1l!gsmäßige Zustim
mung erteilen. 

Wien, 1979 06 29 

Dr. Tull . 
Obmann 
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